ABLAUF EINER GERICHTSVERHANDLUNG

I. ERÖFFNUNG DER VERHANDLUNG DURCH AUFRUF DER SACHE
Zu Beginn der Verhandlung: Aufstehen. Das Gericht sagt uns, wann wir uns wieder setzen dürfen.
a. Feststellung der Anwesenheit
Der/die Richter*in stellt fest, ob Angeklagte*r und der/die Verteidiger*in und ggf. Zeugen anwesend sind. 
b. Belehrungen
Der/die Richter*in erklärt den Zeugen, dass sie die Wahrheit sagen müssen.
Für den Angeklagten gilt das nicht. 
In einem richtigen Gerichtsverfahren müssen die Zeugen jetzt den Gerichtssaal verlassen.
c. Vernehmung des Angeklagten zur Person
Der/die Richter*in fragt den Angeklagten zu seiner Person aus (Name, Beruf, Ehepartner*in, Kinder, Einkommen).
II. VERLESUNG DER ANKLAGESCHRIFT DURCH DIE STAATSANWALTSCHAFT
III. VERNEHMUNG DES ANGEKLAGTEN ZUR SACHE
Der Angeklagte wird erst von der/dem Richter*in, dann von der Staatsanwaltschaft und anschließend von der Verteidigung zu der Tat befragt (Ablauf des Tattages, Beweggründe zur Tat etc.).
IV. BEWEISAUFNAHME
Jetzt werden die Zeugen nacheinander aufgerufen und erst vom Richter, dann von der Staatsanwaltschaft und dann von der Verteidigung befragt. 
Anschließend trägt die Jugendgerichtshilfe ihren Bericht vor und gibt eine Strafempfehlung ab. 
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V. SCHLUSSPLÄDOYER
Die Staatsanwaltschaft hält den Schlussvortrag und beantragt eine Strafe. Danach folgt der Schlussvortrag der Verteidigung. Der Angeklagte erhält das letzte Wort.
VI. BERATUNG DES GERICHTS
VII. URTEILSVERKÜNDUNG
